
IDEAL  
Pflege  
Starter 

•	 Absicherung für junge Leute 
•	 Preiswerter Einstieg in die Pflegeabsicherung 
•	 Pflegeheimplatzgarantie innerhalb von 24 Stunden 
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Alle Leistungen im Überblick 
•	 Lebenslange Pflegerentenzahlung 
•	 100 % Leistung wahlweise ab Pflegegrad 3 (Klassik)  

oder bereits ab Pflegegrad 2 (Exklusiv) 
•	 Günstiger Beitrag 
•	 Ohne Wartezeit 
•	 Hinterbliebenenschutz und Pflegerentengarantiezeit inklusive 
•	 Leistung bei Vorliegen eines gesetzlichen Pflegegrades  

oder nach dem Punktesystem 
•	 Erhöhungsoption 
•	 Weltweiter Versicherungsschutz 
•	 Wechseloption bei veränderter gesetzlicher Definition 
•	 Beitragsfreistellung im Leistungsfall 
•	 Sofortige Zahlung – bis zu drei Jahre rückwirkend 
•	 Abschluss bis zum Alter von 60 Jahren möglich 
•	 Anschluss-Option: Wechsel in die IDEAL PflegeRente  

ohne erneute Gesundheitsprüfung möglich 

•	 Einzigartige Assistance- und Serviceleistungen: 
•	 IDEAL PflegeplatzGarantie innerhalb von 24 Stunden 
•	 Kostenlose Pflegehotline 

Wenn Sie Fragen haben oder weitere Informationen zur IDEAL PflegeStarter 
wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsexperten. 

Risikoträger: 

IDEAL Lebensversicherung a.G.  
Ein Unternehmen der IDEAL Gruppe  
Kochstraße 26 · 10969 Berlin  
Telefon: 030/ 25 87 -259  
www.ideal-versicherung.de 

in Kooperation mit



Mit der IDEAL PflegeStarter vermeiden Sie die finanziellen Risiken im Falle Ihrer  
Pflegebedürftigkeit.

Was bietet Ihnen die IDEAL PflegeStarter?
Sie entscheiden, ob Sie eine Absicherung ab dem Pflegegrad 3 (Klassik) oder 
bereits ab dem Pflegegrad 2 (Exklusiv) wünschen. Die Höhe Ihrer monatlichen 

Pflegerente können Sie individuell von 250 € bis 4.000 € festlegen. Im Leistungsfall sind 
keine Beiträge zu zahlen – und Sie erhalten die Pflegerente lebenslang! 

Eine zusätzliche finanzielle Sicherheit gibt Ihnen die Plusrente*. Diese beträgt derzeit 30 % 
der versicherten Pflegerente. Die Plusrente* wird ab der ersten Pflegerentenzahlung geleis-
tet und erhöht damit Ihre Vorsorge beträchtlich. 

Die Höhe der Beiträge hängt vom jeweiligen Alter der Versicherten Person und dem  
gewünschten Versicherungsschutz ab. Wichtig ist, dass Ihre Beiträge über die gesamte 
Versicherungsdauer stabil sind! 

* �Die Plusrente wird jedes Geschäftsjahr neu festgelegt und gilt nur für die Leistungsfälle, die in dem Geschäftsjahr eintreten.  
Eine Garantie dafür, dass eine Plusrente in der dargestellten Höhe auch in den Folgegeschäftsjahren entsteht, übernehmen wir nicht.

Kostenlose Pflegehotline: 06131 / 83 82 160 

Beratung zum Thema Pflegebedürftigkeit und Angebote zu Pflegedienstleistungen  
erhalten Sie von den kompetenten Ansprechpartnern der Pflegehilfe – rund um die Uhr. 

Es kann jeden von uns treffen 
Auch Sie können zum Pflegefall werden – z. B. durch einen Unfall oder eine schwere 
Erkrankung. Ende 2023 waren in Deutschland etwa 5,7 Millionen Menschen pflege
bedürftig. Fast jeder siebte davon ist im erwerbsfähigen Alter von 15 bis 65 Jahren. 

Pflegebedürftigkeit und ihre Folgen 
Im Falle der Pflegebedürftigkeit kommen erhebliche finanzielle Belastungen auf Sie zu. 
Denken Sie z. B. an die Kosten für die Betreuung zu Hause oder gar für ein Pflegeheim. 

Geringer staatlicher Zuschuss 
Die gesetzliche Pflegeversicherung bietet lediglich eine finanzielle Grundabsi-
cherung. Die professionelle Pflege in einem Pflegeheim kostet durchschnittlich 
4.978 € im Monat. 

Rechtzeitige Vorsorge rechnet sich 
Mit zunehmendem Alter wird das Risiko, pflegebedürftig zu werden, immer größer. Wer 
sich frühzeitig um die private Vorsorge kümmert, kann sich bereits zu günstigen Beiträge 
absichern! 

1.855 € 
Leistungen der Pflegeversicherung

3.123 €* 
Differenz, die Sie monatlich tragen müssen4.978 € 

Durchschnittliche  
Kosten für ein Pflegeheim  
bei Pflegegrad 4

Quelle: vdek (Stand: 1. Juli 2024) 

* 	Pflegebedürftige erhalten bei einer stationären Unterbringung im Heim einen Zuschuss zum pflegebedingten Eigenanteil.  
Die Höhe ist abhängig von der Pflegedauer im Heim: Im ersten Jahr 15 % des pflegebedingten Eigenanteils, im zweiten Jahr 30 %,  
im dritten Jahr 50 % und ab dem vierten Jahr 75 %. 


